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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2 Z2;

GewO 1994 §77 Abs2;

Rechtssatz

Die Frage der Zumutbarkeit einer Belästigung durch die festgestellte Beschattungswirkung der Abgasfahne einer

gewerblichen Betriebsanlage ist eine Rechtsfrage und daher nicht durch den medizinischen Amtssachverständigen zu

beantworten.
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